
RICHTLINIE
Auszeichnung von sportlichen Leistungen der SVF Jugend

Diese Richtlinie „Auszeichnung von sportlichen Leistungen der SVF Jugend“ soll zur
Förderung und Motivation der Sportjugend beitragen. Wer im Rahmen dieser Richtlinie
als auszeichnungswürdig erscheint ist im Ermessen der jeweiligen Abteilung.

1. Auszeichnungsvoraussetzungen
 Teilnahme an offiziellen Meisterschaften bei der eine deutliche

Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen ist.
 Bei Mannschaftssportarten können statt der ganzen Mannschaft auch

Einzelsportler ausgezeichnet werden (z.B. bester Torwart )
 Leistungserbringung vor dem 18. Geburtstag.
 Die Sportler werden nach den Meldebedingungen dieser Richtlinie von den

Abteilungen der Geschäftsstelle mitgeteilt.

2. Zeitrahmen
 Die Bemessung sportliche Leistungen von Mannschaften und Einzelsportler

ist das jeweilige Kalenderjahr 1.1. bis 31. 12.

3. Meldungen
 Die Sportler werden von den jeweiligen Abteilungen auf dem Meldebogen

„Auszeichnung Sportjugend“ (Erhalt SVF Homepage oder Geschäftsstelle)
bis zum 31.12. an die Geschäftsstelle gemeldet.

 Verspätet gemeldete Sportler können nicht aufgenommen werden.

4. Auswahlverfahren
 Grundsätzlich wird angestrebt, dass alle von den jeweiligen Abteilungen

vorgeschlagenen Sportlern entsprechend ausgezeichnet werden.
 Sollten überproportional viele Meldungen eingehen, wird in Absprache mit der

jeweiligen Abteilung, eine Anpassung vereinbart.

5. Durchführung Veranstaltung
 Die Sportler werden schriftlich vom Vorstand zu einer Veranstaltung

eingeladen. Außerdem werden der Abteilungsleiter und der zuständige Trainer
eingeladen.

 Die Veranstaltung findet Ende Februar des Folgejahres statt.
 Für die Anwesenheit der eingeladenen Sportler sind die jeweiligen

Abteilungen verantwortlich.
 Jeder Sportler erhält eine besondere Urkunde für den „Sportlichen Erfolg“ vom

Vorstand überreicht.
 Unter den eingeladenen Abteilungen wird ein finanziellen Zuschuss von 3 x

100 € verlost.
 Die geladenen Sportler und Abteilungsvertreter werden bewirtet.

6. Besonderheiten
 Bei besonderen Anlässen (Jubiläen, Großveranstaltungen) kann auf Antrag

eine sportliche Auszeichnung auch außerhalb der SVF Veranstaltung
durchgeführt werden.

 Außer den von den Abteilungen vorgeschlagenen Sportlern können auch
Sportler nach Vorstandsbeschluss ausgezeichnet werden.
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